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Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr 
 
 
 
 

Leistungsbeschreibung 
Stand: 27.02.2026 

 
 
Gerätebezeichnung: Allradschlepper ab 148KW bis 60 km/h (Pos 160) 
Materialnummer:  WP123456  
_____________________________________________________________________________ 
 
 

1 Allgemeine Informationen 

1.1 Anwendungsbereich  

Der Gebrauch/ die Verwendung dieses beschriebenen Gerätes dient der Bundeswehrverwaltung 
für den Betrieb im Sinne von: Unterhaltung, Pflege und Schutz der zugewiesenen Liegenschaft.  

 

Durchführung von Erdarbeiten; Verladetätigkeiten; Transport von Material und Maschinen; 
Aufnahme von diversen Anbaugeräten zur Freiflächenpflege; Sicherstellung der 
Verkehrssicherungspflicht 

Dabei muss das Gerät mit diversen Anbaugeräten versehen werden können, wie z.B. 
Mähgeräte im Front- und / oder Heckanbau. Anhänger mit bis zu 18 Tonnen zulässigem 
Gesamtgewicht müssen ebenfalls gezogen werden können. 

 
1.2 Allgemeine technisch-organisatorische Forderungen      

Gefordert wird die Beachtung und Einhaltung aller für die sichere Verwendung des Gerätes 
relevanten europäischen und deutschen Vorschriften, Gesetze und Normen.  

 
1.3 Verpflichtungen vom Hersteller 

Ist der Auftragnehmer nicht selbst Hersteller, so hat er diesen zu verpflichten, alle in dieser 
Leistungsbeschreibung gestellten technischen und technisch-organisatorischen Forderungen 
einzuhalten. 

 

2 Technische Forderungen 

2.1 Wesentliche Merkmale  

•  Motor: Dieselmotor mit einer Nennleistung von mindestens 250 PS, geeignet für 
Dauerbetrieb unter schweren Einsatzbedingungen 

• Kraftstofftank: mind. 400 Liter 

• Zul. Gesamtgewicht mind. 16.000kg 

• Nutzlast mind. 6.000kg 

• Getriebe: Getriebe mit unterbrechungsfreier, lastschaltfreier Kraftübertragung für 
präzises Arbeiten im Arbeits- und Transportbetrieb (z.B. stufenlos oder technisch 
gleichwertig). 
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• Wendeschaltung 

• Rückfahreinrichtung, Einrichtung zur ergonomischen und sicheren Rückwärtsarbeit, 
z.B. durch drehbaren Bedienstand, Rückfahreinrichtung oder technisch gleichwertige 
Lösung. 

• Vorderachse: Gefederte Vorderachse zur Verbesserung von Fahrkomfort, Traktion 
und Fahrstabilität (Luftfederung, hydropneumatische Federung oder technisch 
gleichwertig). Mit Vorderachsstabilisator und Achsabstützung 

• Heckzapfwelle 540/1000 U/min 

• Frontzapfwelle 540/1000 U/min 

• Heckhydraulik: Hydraulikanlage mit ausreichender Anzahl von Steuergeräten zur 
gleichzeitigen Bedienung aller vorgesehenen Anbaugeräte (mind. 5 ), inklusive 
PowerBeyond und Load-Sensing. 

• Druckloser Rücklauf im Heck 

• Heckkraftheber Kat. III 

• Fronthydraulik mit Frontkraftheber und 4 Steuergeräten 

• Pneumatische Kabinenfederung 

• Außenspiegel beheizt, elektrisch verstellbar, teleskopierbar 

• Fahrersitz luftgefedert, beheizbar, 180° drehbar 

• Rückfahrkamera mit Farbmonitor 

• Panorama Frontscheibe  

• Sonnenschutzrollos 

• Klimaanlage 

• Radio mit Freisprecheinrichtung 

• Druckluftanschluss in der Kabine mit Ausblaspistole und Spiralschlauch 

• Druckluftbremsanlage mit ABS und Druckluftanschlüsse für Anhängerbetrieb 

• EBS Steckdose für Anhängerbetrieb 

• Hydrauliktank unabhängig vom Getriebeöl- und Achsölvorrat 

• 12V Bordelektrik 

• Batteriehauptschalter / Trennschalter 

• 12V Steckdose für Anbaugeräteversorgung 

• Warntafeln für Überbreite, teleskopierbar 

• Astabweiser am Kabinendach 

• Forstschutzbügel hinten mit FOPS-Prüfung 

• Kotschützer vorn schwenkbar 

• Druckloser Rücklauf vorn 

• 7-polige + 3-polige Steckdose vorn 

• Hydraulischer Oberlenker hinten 

• 12V Anhängersteckdose 

• 24V Anhängersteckdose 

• Kugelkopfkupplung K80 , Stützlast 4.000kg 

• Bolzenkupplung Standard 38mm 

• 2 x Rundumwarnleuchte 

• Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten LED 

• Forstkran im Heckanbau:   
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- Heckanbau-Forstkran, um 360° schwenkbar, geeignet für den forstlichen Lade- und 
   Rückeeinsatz, 
– Mindesthubkraft: 1.600 kg bei 3 m Ausladung 
– Mindestreichenweite: 8,5 m 
– Bedienung über ergonomisches Bedienelement (z.B. Joystick) und elektronisches 
    oder hydraulisches Steuerungssystem 
– Holzgreifer und Rotator im Lieferumfang 
– Heckkraftheber und Anhängerzugvorrichtung müssen während des Kranbetriebs 
    nutzbar bleiben 
– Einrichtung zur sicheren Ablage des Krans während Straßenfahrt (z.B. Frontablage 
    oder technisch gleichwertig) 

 
2.2 Technische Dokumentation  

☒ Bedienungs-/Betriebsanleitung mit Wartungsvorschrift 
☒ Ersatzteil- und Zubehörlisten 
☒ Verzeichnis der Servicestellen 

Daneben gerätespezifische Dokumentationen, soweit sie herstellerseitig üblich zum 
Lieferumfang gehören. 

 
Die schriftlichen Unterlagen sind in der Dokumentationssprache Deutsch dem Lieferumfang 
beizufügen und/oder eine digitale Ausfertigung der Unterlagen auf USB im Dateiformat .pdf. 

 

3 Kennzeichnung 

Zusätzlich zum Typenschild ist das Gerät dauerhaft mit "BUND" und  WP123456 zu kennzeichnen. 
Die zusätzliche Kennzeichnung sollte in unmittelbarer Nähe des Typenschildes erfolgen. 

 

4 Qualitätssicherung 

Die Einhaltung der in dieser Leistungsbeschreibung gestellten technischen Forderungen ist vom 
Auftragnehmer auf dem Lieferschein zu bestätigen: 
„Wir bestätigen, dass die erforderlichen Prüfungen durchgeführt wurden und die Leistungen mit 
den vertraglichen Forderungen übereinstimmen.“ 

 

5 Werkstattbetreuung / Ersatzteilversorgung  

Der Auftragnehmer gewährleistet die Ersatzteilversorgung und Instandsetzungsleistung für 
mindestens die Dauer der gesetzlichen Gewährleistung. 

 
 Der Auftragsnehmer muss eine für das Gerät angemessene zeit- und bedarfsgerechte Versorgung 

mit Originalersatzteilen und Instandsetzungsleistungen durch Servicestationen bzw. 
Vertragswerkstätten gewährleisten und nachweisen. 

 

6 Einweisung  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen der Geräteauslieferung, das Personal des 
Auftraggebers am Bestimmungsort in die Handhabung des Betriebsgerätes, seiner Auf- und 
Anbauten sowie dessen Funktionalitäten theoretisch und praktisch einzuweisen.  

 
Die Ersteinweisung am Gerät ist schriftlich (Datum, Zeit, Teilnehmer, Unterschrift des jeweiligen  
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Teilnehmers) zu dokumentieren und anschließend zu übergeben. 
 

Die Kosten sind im Angebotspreis enthalten.  
 

7 Gewährleistung 

Gewährleistungsfrist für Mängelansprüche: 24 Monate 
 

8 Anlieferung 

Die Anlieferung ist montags bis donnerstags von 08:00 bis 14:00 Uhr und nur nach vorheriger 
Absprache möglich. Dem Empfänger ist die Lieferung spätestens 48 Stunden vorher anzuzeigen. 
Die Zuständigkeit für Transport, Be- und Entladearbeiten, sowie Aufbau und Montage im 
Zusammenhang mit dem Liefergegenstand obliegt dem Auftragnehmer. Das schließt auch die 
Bereitstellung der dafür benötigten Technik ein. 
 
Personen aus Ländern der Staatenliste (im Sinne von § 13 Abs. 1, Satz 1 Nr. 17 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) in der jeweils aktuellen Fassung, veröffentlicht durch das 
Bundesministerium des Innern und für Heimat), wird grundsätzlich kein Zutritt zu Liegenschaften 
der Bundeswehr gewährt. Mitarbeitende des Auftragnehmers, die Angehörige von Staaten im 
Sinne des § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 17 SÜG sind, dürfen daher seitens des Auftragnehmers nicht mit 
Anlieferungen beauftragt werden, die einen Zutritt zu Liegenschaften der Bundeswehr 
erforderlich machen. 

 

9 Zulassung  

 ☒  Ja  ☐  Nein 
   

Fahrzeuge sind vor Auslieferung für den öffentlichen Straßenverkehr zuzulassen und mit 
Kennzeichen zu versehen. Die Zulassung erfolgt durch den Auftragnehmer. Für die Zulassung sind 
dem Zentrum Kraftfahrwesen der Bundeswehr ZKfWBw folgende Unterlagen vorzulegen: 

 
•  Beschaffungsauftrag 
•  die ZB II (soweit diese ausgestellt wurde), 
• eine Datenbestätigung des Herstellers für Fahrzeuge mit nationaler Genehmigung, wenn keine        
      ZB II ausgestellt wurde oder wenn in der ZB II kein Varianten-/Versionsschlüssel eingetragen    
      wurde, 
•  die EG/ EWG-Übereinstimmungsbescheinigung bzw. certificate of conformance (COC) für    
      Fahrzeuge mit EG/ EWG-Typgenehmigung, 
•   ein Änderungsgutachten nach § 19 Abs. 3 StVZO für Fahrzeuge eines genehmigten Typs bei  
      nachträglichem Ein- oder Ausbau von begutachtungsrelevanten Teilen, 
•  das Gutachten nach § 21 StVZO oder § 13 EG-FGV (EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung)  
      für Fahrzeuge mit Einzelgenehmigung, 
•    die evtl. bereits vorliegende Ausnahmegenehmigung nach § 70 (1) StVZO einer zivilen  
      Behörde, 
•  oder ein Ausnahmeantrag bei Abweichungen, 
•  die benötigte Kennzeichengröße, falls diese nicht aus anderen vorgelegten Unterlagen  
    ersichtlich ist. 

        
Anschrift ZKfWBw: 
Zentrum Kraftfahrwesen der Bundeswehr Abt. Zulassung Fahrzeuge 
Hardter Straße 9 
41179 Mönchengladbach 
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Telefon: 02161/185-1323 oder -1324 
Fax: 02161/185-1355 
 
E-Mail: ZKfWBwAbtZulFzg@bundeswehr.org 

 
Die ZB Teil II sowie alle fahrzeugspezifischen Papiere und Unterlagen, wie beispielsweise 
Betriebsanleitungen, technische Beschreibungen, Wartungshefte (keine abschließende 
Auflistung), sind bei der Übergabe bzw. Übernahme des Fahrzeugs auszuhändigen.   

 

10 Sonstige Bestimmungen 

 Verweist die Leistungsbeschreibung auf definierte technische Anforderungen, insbesondere 
Normen, mit denen europäische und internationale Normen umgesetzt werden (d.h. DIN EN und 
DIN ISO) sowie internationale zivile Normen, so akzeptiert der Auftraggeber auch gleichwertige 
technische Ausführungen. Die Gleichwertigkeit hat der Auftragnehmer in seinem Angebot 
darzulegen.  

 
Beziehen sich die Leistungsbeschreibungen auf bestimmte Güte- oder Umweltzeichen, so ist auch 
die Vorlage eines gleichwertigen Güte- oder Umweltzeichens bzw. Zertifikats zulässig.  
 
Soweit die Leistungsbeschreibungen eine Konformitätserklärung einer Gutachterstelle 
voraussetzen, welche nach DIN EN 45011 „Allgemeine Anforderungen an Stellen, die 
Produktzertifizierungssysteme betreiben“ oder durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
(DAkkS) akkreditiert ist, wird der Auftraggeber auch die Konformitätserklärungen anderer 
nationalen Akkreditierungsstellen i.S.d. der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 akzeptieren.  
 
Soweit die Leistungsbeschreibung Verweise auf ein bestimmtes Fabrikat mit dem Zusatz „oder 
vergleichbar“ enthalten, ist diese Formulierung mit dem Zusatz „oder gleichwertig“ i.S.d. § 31 VgV 
inhaltlich deckungsgleich. 
 
Soweit für die Erbringung bestimmter Leistungen eine Zulassung in Deutschland (Zulassungen 
der Bundesländer) vorausgesetzt wird, ist diese Voraussetzung auch dann erfüllt, wenn eine 
vergleichbare Qualifikation bzw. Zulassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat erworben wurde 
und zur Berufsausübung in Deutschland nach den Bestimmungen der 
Berufsanerkennungsrichtlinie, RL 2005/36/EG vom 30. September 2005, berechtigt. 
Entsprechende landesrechtliche Anmeldungs- und Anerkennungspflichten sind zu beachten. 

 

11 Liefertermin  

Der geforderte Liefertermin 01.09.2026 ist als spätester Liefertermin einzuhalten. Falls der 
Liefertermin nicht eingehalten werden kann, ist die Möglichkeit einer Verlängerung vor 
Angebotsabgabe per Bieterfrage abzustimmen. 
 
Dem Angebot ist die Lieferbedingung „Frei Empfänger“ zugrunde zu legen und das Angebot muss 
eine Bindefrist bis zum 29.05.2026 aufweisen.  

 

12 Lieferanschrift  

BwDLZ Torgelow 
GBD – Geb. 64 
Pasewalker Chaussee 7 
17358 Torgelow 
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Bestätigung  
Hiermit bestätigen wir, dass der von uns angebotene Artikel die in dieser Leistungsbeschreibung 
enthaltenen Anforderungen vollumfänglich erfüllt sowie die Einhaltung sämtlicher weiterer hier 
gemachten Vorgaben.  
 
 
_________________________ 
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